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Machtmissbrauch vorbeugen, entgegentreten 
und sanktionieren

sexualisierte Diskriminierung geschieht verbal, nonverbal und durch tätliche 
Angriffe. sie reicht bis ins Netz. Alle sexualisierten Verhaltens- und hand-
lungsweisen, die unerwünscht sind und als unangemessen, einschüchternd, 
feindlich, erniedrigend, entwürdigend oder beleidigend erlebt werden, gel-
ten als sexualisierte Diskriminierung und Gewalt. häufigste Ursache ist pa-
triarchale Macht und ein hierarchisierendes Geschlechterrollenverständnis, 
das zur Verachtung oder Geringschätzung insbesondere von Weiblichkeit 
(Misogynie) führt, aber auch alle anderen Ge-
schlechter betrifft. einem erhöhten risiko 
sind trans*/Inter*-Personen ausgesetzt. 
sexualisierte Diskriminierung und Ge-
walt äußert sich oft als Dominanzver-
halten und/oder Machtmissbrauch 
gegenüber Menschen in Abhän-
gigkeitsverhältnissen, kommt aber 
auch ohne unmittelbare Abhängig-
keit vor. Im Wissenschaftsbereich 
ist sie einer der Gründe für ungleiche 
Karrierechancen. Die bukof fordert alle 
hochschulen dazu auf, sich eindeutig ge-
gen jede Form der sexualisierten Belästigung, 
Diskriminierung und Gewalt zu po-
sitionieren und eine Kultur des 
respekts zu befördern, die allen 
Ausprägungen der Abwertung von 
Menschen entschieden entgegen-
tritt und sie sanktioniert.
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Hochschulen verantworten den Schutz ihrer 
Angehörigen 

hochschulen tragen Verantwortung und sind Vorbilder. Als Arbeitgeberin-
nen haben sie gesetzlich eine klare Beschwerde-, entschädigungs-, Präven-
tions- und Fürsorgepflicht für ihre Beschäftigten. Aufgrund der bestehen-
den Betreuungs- und Abhängigkeitsverhältnisse sind sie zugleich besonders 
anfällig für Machtmissbrauch. Noch gehören aber gerade student*innen 
nicht in den Geltungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
und daraus abgeleiteter rechtlicher regelungen. Die bukof fordert deshalb, 
die gesetzlichen Verpflichtungen auf alle hochschulmitglieder und -ange-
hörigen auszuweiten und umfassende Prävention sowie Intervention in 
Bezug auf sexualisierte Diskriminierung und Gewalt in den strukturen zu 
verankern: hochschulen brauchen Begleit- und Beratungsangebote und 
auch schutzkonzepte. Finanzielle und personelle ressourcen, verbindliche, 
transparente Verfahren sowie Verweisstrukturen müssen vorhanden und 
geklärt sein. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation eröff-
nen hochschulen handlungsperspektiven, indem sie zur dringend gebote-
nen enttabuisierung, sensibilisierung und Aufklärung deutlich beitragen.

Für eine Kultur des Respekts

ein Antidiskriminierungsmanagement aufzubauen ist Pflicht und Verant-
wortung der hochschulleitung. Die bukof bietet dazu empfehlungen in Form 
von Informationen und handreichungen. hochschulen sollen ihre Angehöri-
gen ermutigen, sexualisierter Diskriminierung und Gewalt unmissverständ-
lich entgegenzutreten und sich in jeder rolle – als Führungskraft, Kolleg*in, 
Kommiliton*in, Personalvertretung und als Betroffene selbst – aktiv damit 
auseinander zu setzen. Vertrauliche, kompetente Beratungen zur Klärung 
der eigenen handlungsmöglichkeiten haben höchste Priorität. sanktionen 
gehören dazu. Der professionelle Umgang mit sexualisierter Diskriminie-
rung und Gewalt muss obligatorischer Bestandteil der Führungs- und Be-
treuungskompetenz in Verwaltung, Lehre und Forschung sein. 
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